
Kommune
Verwaltungsgebühren (bei 

jedem Verfahren) erstes Bußgeldverfahren zweites Bußgeldverfahren drittes Bußgeldverfahren
fehlen unmittelbar vor oder nach 

Ferien bei Nichtanmeldung

Stadtverwaltung Koblenz 28,50 €                                           7,50€ pro Fehltag 7,50€ pro Fehltag 7,50€ pro Fehltag, Eröffnung auch gegen Elternteil keine gesonderte Ahndung 50,00 €
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz keine Angabe 5,00€ pro Fehltag 10,00€ pro Fehltag 15,00€ pro Fehltag keine Angabe keine Angaben
Kreisverwaltung Westerwaldkreis keine Angabe 15,00€ pro Fehltag 30,00€ pro Fehltag keine Angabe keine Angabe 50,00 €                                        
Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück keine Angabe 5,00€ für Schüler, 10,00€ für Eltern pro Fehltag keine Angabe keine Angabe 50,00 €                                                               keine Angabe
Kreisveraltung Neuwied keine Angabe Einzelfallbezogen 15,00€-30,00€ pro Fehltag keine Angabe keine Angabe 250,00€-500,00€ 500,00€-1000,00€
Stadtverwaltung Trier 25,60 €                                           5,00€ pro Fehltag keine Angabe keine Angabe keine Angabe nach Ermessen
Stadtverwaltung Bad Kreuznach keine Angabe 100,00€ pro Verfahren 300,00€ pro Verfahren 500,00€ pro Verfahren keine Angabe 500,00 €                                     
Kreisverwaltung Mainz-Bingen keine Angabe 10,00€ pro Fehltag 20,00€ pro Fehltag 30,00€ pro Fehltag 250,00€-350,00€ 250,00 €                                     
Kreisverwaltung Alzey-Worms keine Angabe 10,00€ pro Fehltag 20,00€ pro Fehltag 30,00€ pro Fehltag 250,00€-350,00€ 250,00 €                                     
Stadtverwaltung Mainz keine Angabe 7,50€, bei Berufsschülern 12,50€ pro Fehltag keine Angabe keine Angabe keine Angabe keine Angabe
Stadtverwaltung Kaiserslautern keine Angabe 5,00€ pro Fehltag 5,00€ pro Fehltag 5,00€ bei weiteren Verfahren 10,00€ pro Fehltag keine Angabe 250,00 €                                     
Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße keine Angabe 100,00€ gegen Schüler, 150,00€ gegen Eltern pro Verfahren 250,00€ gegen Schüler, 300,00€ gegen Eltern pro Verfahren keine Angabe keine Angabe 300,00 €                                     


